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2. Finland

3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin +358 29 5047437
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi

3B. Sosiaali- ja terveysministeriö
Turvallisuus ja terveys -osasto
PL 33
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin +358 295 16001
kirjaamo.stm@gov.fi
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4. 2026/0217/FI - X60M - Tabak

5. Vorschlag der Regierung an das Parlament zur Änderung des Tabakgesetzes

6. Für Tabakerzeugnisse, elektronische Zigaretten, Nachfüllbehälter, Nikotinflüssigkeiten, andere Flüssigkeiten, außer
Nikotinflüssigkeiten, die zur Verwendung in elektronischen Zigaretten bestimmt sind, pflanzliche Erzeugnisse, die zum
Rauchen bestimmt sind, rauchlose Nikotinerzeugnisse und ähnliche Erzeugnisse

7.

8. Der Vorschlag sieht Änderungen des Tabakgesetzes vor. Haus- und Wohngemeinschaften sollten das Rauchen auf der
Grundlage eigener Entscheidungen leichter verbieten können. Darüber hinaus soll das Tabakgesetz noch in einigen
weiteren Punkten geändert werden: Bestimmte Cannabinoide sollen in Tabakerzeugnissen und deren Ersatzprodukten
verboten werden. Die Möglichkeiten der finnischen Aufsichtsbehörde, Aufsichtsgebühren zu erhaben, sollen gesichert
werden. Außerdem will man der Behörde Aufgaben im Zusammenhang mit dem Rückverfolgbarkeitssystem für
Tabakerzeugnisse übertragen. Auch die Bestimmungen zu Verwaltungsbeschwerden sollen präzisieren werden.

Das Gesetz soll zu Beginn des Jahres 2027 in Kraft treten.

9. Im Einklang mit dem Regierungsprogramm zielt der Vorschlag darauf ab, die für die Gemeinden geltenden Vorschriften
zu reduzieren und – entsprechend dem Deregulierungsvorschlag der Fraktionen der Regierungsparteien – die
Möglichkeiten der Haus- und Wohngemeinschaften zu verbessern, eigenständig über Rauchverbote zu entscheiden.

Ziel ist es, insbesondere die Exposition von Kindern und Jugendlichen gegenüber den im Tabakgesetz genannten
Produkten, die Cannabinoide enthalten, zu verringern. Diese können einerseits den Eindruck von gesundheitlichen
Vorteilen vermitteln, und andererseits die Unterscheidung zwischen Produkten, die der Definition von Betäubungsmitteln
entsprechen, und anderen Produkten erschweren. Dadurch soll die Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere von
Kindern und Jugendlichen, geschützt werden.

Ziel ist es zudem, die Möglichkeit der finnischen Aufsichtsbehörde zur Erhebung von Aufsichtsgebühren sicherzustellen.
Gleichzeitig sollen das Register für das Rückverfolgbarkeitssystem von Tabakerzeugnissen besser organisiert und die
Aussteller eindeutiger Kennungen im Zusammenhang mit der Rückverfolgbarkeit klarer benannt werden.

10. Verweise auf Grundlagentexte: 2015/0490/FIN

Die Grundlagentexte wurden im Zusammenhang mit einer früheren Notifizierung übermittelt:
2015/0490/FIN

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein
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SPS-Aspekt: Nein
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